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Erwägungen
E. 1
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die weiteren Eintretensvoraussetzungen von Amtes wegen ( Art. 29 Abs. 1 BGG ) und mit freier Kognition (vgl. BGE 150 II 346 E. 1.1; 146 II 276 E. 1).
E. 1.1
Art. 83 lit. h BGG sieht vor, dass die Beschwerde an das Bundesgericht gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen unzulässig ist. Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen ist die Beschwerde gemäss Art. 84a BGG zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder wenn es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall im Sinne von Art. 84 Abs. 2 BGG handelt. Die beschwerdeführende Partei hat in der Begründung darzulegen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist, es sei denn, dies treffe ganz offensichtlich zu ( Art. 42 Abs. 2 BGG ; vgl. BGE 146 II 276 E. 1.2.1; 139 II 340 E. 4).
Das Vorliegen einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist regelmässig zu bejahen, wenn der Entscheid für die Praxis wegleitend sein kann - namentlich wenn von unteren Instanzen viele gleichartige Fälle zu beurteilen sein werden. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist unter Umständen auch anzunehmen, wenn es sich um eine erstmals zu beurteilende Frage handelt, die einer Klärung durch das Bundesgericht bedarf. Es muss sich allerdings um eine Rechtsfrage handeln, deren Entscheid von ihrem Gewicht her nach einer höchstrichterlichen Klärung ruft. Aber auch eine vom Bundesgericht bereits entschiedene Rechtsfrage kann von grundsätzlicher Bedeutung sein, wenn sich die erneute Überprüfung aufdrängt (vgl. BGE 139 II 404 E. 1.3; 139 II 340 E. 4; Urteil 2C_670/2025 vom 3. Dezember 2025 E. 1.1.1).
E. 1.2
Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, es stelle sich die Frage, wie das Amtshilfeersuchen vom 6. März 2024 auszulegen sei. Es sei durch Auslegung zu ermitteln, ob die ersuchende Behörde auch Informationen zu einem "Step-Up" für Zwecke der Staats- und Gemeindesteuern verlange, wie die Vorinstanz erwäge, oder ob sich das Amtshilfeersuchen auf Informationen zum "Step-Up" für Zwecke der direkten Bundessteuer nach Art. 61a DBG beschränke, wie die Beschwerdeführerinnen vortragen. Dabei stehe fest, dass die ersuchende Behörde im Amtshilfeersuchen explizit nur den "Immigrations-Step-Up" nach Art. 61a DBG nenne. Die Beantwortung der Frage nach der richtigen Auslegung des Amtshilfeersuchens, so die Beschwerdeführerinnen, bedinge eine Untersuchung der zweiten Frage, wie das völkerrechtliche Vertrauensprinzip zu verstehen sei bzw. welche Rolle dem völkerrechtlichen Vertrauensprinzip mit Bezug auf Informationen zukomme, die im Ersuchen zwar nicht explizit genannt würden, jedoch nach dem Dafürhalten der ESTV einen Zusammenhang zur explizit ersuchten Information haben könnten.
E. 1.3
Die von den Beschwerdeführerinnen aufgeworfenen Fragen beziehen sich auf die Auslegung von Amtshilfeersuchen im Lichte des völkerrechtlichen Vertrauensprinzips. Dazu besteht eine ausführliche und ständige bundesgerichtliche Rechtsprechung.
E. 1.3.1
Die Feststellung, ob die ersuchende Behörde eine Information ersucht oder nicht, ist eine Frage der Auslegung des Amtshilfeersuchens. Diese Auslegung muss im Lichte des von der ersuchenden Behörde verfolgten Zwecks erfolgen und darf den wirksamen Informationsaustausch nicht behindern (vgl. BGE 147 II 116 E. 5.2; Urteil 2C_47/2022 vom 24. Januar 2022 E. 2.2.1). Mit anderen Worten muss der ersuchte Staat die Amtshilfeersuchen nach dem völkerrechtlichen Grundsatz von Treu und Glauben auslegen. Dies ergibt sich aus Art. 26 des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (SR 0.111; VRK), wonach jeder in Kraft stehende Vertrag die Vertragsparteien bindet und von ihnen nach Treu und Glauben zu erfüllen ist (vgl. BGE 147 II 116 E. 5.2; 143 II 136 E. 5.2.1; 142 II 161 E. 2.1.3). Bei mehreren möglichen Interpretationen hat der ersuchte Staat jene Auslegung zu wählen, die die effektive Anwendung des völkerrechtlichen Vertrags gewährleistet und die nicht zu einem Ergebnis führt, das dem Ziel und Zweck der eingegangenen Verpflichtungen widerspricht (vgl. BGE 151 II 475 E. 5.5.1.2; 147 II 116 E. 5.2; 144 II 130 E. 8.2.1).
E. 1.3.2
In der vorliegenden Angelegenheit ist unbestritten, dass die ersuchende Behörde im Amtshilfeersuchen vom 6. März 2024 Informationen zum "Step-Up" für Zwecke der direkten Bundessteuer nach Art. 61a DBG ersucht. Umstritten ist hingegen, ob das Amtshilfeersuchen vom 6. März 2024 auch Informationen zu einem "Step-Up" für Zwecke der Staats- und Gemeindesteuern umfasst. Die Vorinstanz klärt diese Frage durch die Auslegung des Amtshilfeersuchens vom 6. März 2024 (vgl. E. 4.3.1-4.3.7 des angefochtenen Urteils). Die von den Beschwerdeführerinnen aufgeworfenen Fragen zielen lediglich darauf ab, die vorinstanzliche Auslegung des Amtshilfeersuchens vom 6. März 2024 im vorliegenden Einzelfall zu überprüfen.
E. 1.3.3
Dabei lassen die Beschwerdeführerinnen ausser Acht, dass geklärt ist, wie die Auslegung eines Amtshilfeersuchens zu erfolgen hat. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind Amtshilfeersuchen im Lichte des von der ersuchenden Behörde verfolgten Zwecks auszulegen, wobei die Auslegung den wirksamen Informationsaustausch nicht behindern darf (vgl. E. 1.3.1 hiervor). Eine solche Auslegung ist insbesondere auch mit Blick auf Informationen vorzunehmen, die, wie die Beschwerdeführerinnen meinen, im Ersuchen zwar nicht explizit genannt würden, jedoch nach dem Dafürhalten der ESTV einen Zusammenhang zur explizit ersuchten Information haben könnten. Es ist nicht ersichtlich und wird von den Beschwerdeführerinnen auch nicht dargetan, weshalb die Vorinstanz anders hätte vorgehen müssen. Im Lichte des Gesagten ergibt sich, dass die von den Beschwerdeführerinnen aufgeworfenen Rechtsfragen lediglich die Anwendung der Rechtsprechung zur Auslegung von Amtshilfeersuchen im vorliegenden Einzelfall betrifft.
E. 1.3.4
Es liegt keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne von Art. 84a BGG vor.
E. 1.4
Im Ergebnis ist auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nicht einzutreten.
E. 2
Diesem Verfahrensausgang entsprechend tragen die Beschwerdeführerinnen die Gerichtskosten zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung ( Art. 66 Abs. 1 und Abs. 5 BGG ). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet ( Art. 68 Abs. 1 und Abs. 3 BGG ).
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